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Beschlussvorschlag
 1. Die während der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB und während der frühzeitigen Information der 
Behörden und TÖB, Verfahren gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB, 
eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen werden entsprechend den 
Abwägungsvorschlägen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen. Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit wurden nicht vorgetragen. Die vorliegenden Stellungnahmen 
der Behörden und TÖB wurden behandelt. Die Abwägungsvorschläge und das 
Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 macht sich die Gemeinde Testorf-Steinfort 
zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Abwägung mitzuteilen.

3. Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde 
Testorf-Steinfort für einen Teilbereich des Gebietes „Am Park“ südwestlich der 
Kastanienallee, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und 
die zugehörige Begründung werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.

4. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Testorf-
Steinfort für einen Teilbereich des Gebietes „Am Park“ südwestlich der 
Kastanienallee wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB aufgestellt.

5. Der Plangeltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der 
Gemeinde Testorf-Steinfort für einen Teilbereich des Gebietes „Am Park“ 
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südwestlich der Kastanienallee (Kastanienallee 8, Flurstücke 351/1 und 351/2) 
wird wie folgt begrenzt: 
- im Nordosten: durch die Kastanienallee,
- im Südosten: durch die Bebauung und Grundstück Kastanienallee 7,
- im Süden und 
im Westen: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
- im Norden: durch ein anliegendes bebautes Grundstück, Kastanienallee 
10.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB am Planverfahren zu 
beteiligen.

7. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 für einen Teilbereich des Gebietes „Am Park“ südwestlich 
der Kastanienallee ist auf die Dauer von 6 Wochen gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die Auslegung ist ortsüblich bekannt zu 
machen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins 
Internet einzustellen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. 

8. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf 
hinzuweisen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, 
sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist.

Sachverhalt
 Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat am 21.04.2021 den Beschluss über die 
Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 für einen Teilbereich des 
Gebietes „Am Park“ südwestlich der Kastanienallee gefasst. 

Die Gemeinde führt das Aufstellungsverfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung durch. Die Fläche liegt innerhalb 
der bebauten Ortslage. Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, bestehen 
nicht. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete) bestehen nicht. Dies wird in der Begründung dargestellt. 

Mit der frühzeitigen Information der Öffentlichkeit, Planungsstand 21. April 2021 
und der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und TÖB wurden 
Verfahrensschritte im Rahmen des Verfahrens nach § 13a BauGB als Maßnahme 
der Innenentwicklung durchgeführt. Der Bauleitplan wird im Bereich Testorf-
Steinfort maßgeblich auf dem Grundstück Kastanienallee 8 und umgebenden 
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Teilflächen aufgestellt. Durch den Bebauungsplan ist bisher Satzungsrecht 
gegeben, welches durch veränderte Ziele bearbeitet wird. Die 
planungsrechtlichen Festsetzungen werden neu getroffen. Auswirkungen auf den 
Flächennutzungsplan ergeben sich nicht. 

Innerhalb des Bebauungsplanes ist die Überprüfung der Art der Nutzung erfolgt. 
Es werden allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Hierfür wurde auch das 
Beteiligungsverfahren entsprechend durchgeführt. Im Ergebnis des 
Beteiligungsverfahrens ergeben sich Anforderungen, die durch die Gemeinde 
behandelt wurden und berücksichtigt werden. 

Maßgeblich ist, dass die Belange des anfallenden Oberflächenwassers und 
dessen Ableitung geklärt wurden, artenschutzrechtliche Belange auch im Zuge 
der Bauausführung behandelt werden. 

Mit maßgeblichen Belangen hat sich die Gemeinde insbesondere beschäftigt. 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat das Planverfahren mit der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit vom 08. September 2021 bis einschließlich 08. 
Oktober 2021 und der Behörden und TÖB mit Schreiben vom 20.09.2021 
durchgeführt. 

Es ergeben sich einzelne Hinweise, die zu beachten sind. 

Der Landkreis hat die Auffassung zur Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
bestätigt. Hinsichtlich der Verfahrensvermerke und der Planzeichnung ergeben 
sich keine Hinweise. 

Die Gemeinde belässt es bei der Darstellung zur Kleintierhaltung; sie ist sich 
bewusst, dass die Pferdehaltung hier keine Rolle spielt. 

In den Vorgärten bleiben weiterhin Stellplätze und Nebenanlagen 
ausgeschlossen. Die Festsetzung zur Zahl der Wohnungen erfolgt weiterhin und 
wird begründet. Es werden die Festsetzungen gemäß Zielsetzung des Planes 
begründet. 

Die Brandschutzsicherung ist durch Bereitstellung von Löschwasser hinreichend 
gegeben. Das Grundstück befindet sich an der Straße. Es sind keine Bau- und 
Bodendenkmale berührt. 

Hinsichtlich der unteren Wasserbehörde wurden Abstimmungen geführt. Die 
Regenwasserableitung wird durch Rückhaltung in kleinen Teichen, die neu 
hergestellt werden, gesichert. Trinkwasserversorgung, Schmutzwasserableitung 
sind gesichert. 

Immissionsschutzrechtliche Belange stehen nicht entgegen. 
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Aus Sicht der Verkehrsbehörde des Landkreises ergeben sich keine 
Anforderungen. Dies betrifft ebenso die Belange des Gebäudemanagements und 
des Straßenverkehrs. 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat keine Hinweise. 

Hinsichtlich des Katasterwesens kann die Vereinbarkeit hergestellt werden. 

In Bezug auf die Belange der unteren Naturschutzbehörde sind die Regelungen 
zum Baumbestand entsprechend zu führen. Artenschutzfachliche Belange sind im 
Zuge der Abschichtung auf der Ebene des Bauleitplanes bzw. im Zusammenhang 
mit dem Abriss vom Gebäude durchzuführen. § 20 Biotope sind aus Sicht der 
Gemeinde nicht berührt. Belange der Natura 2000-Schutzgebietskulisse sind 
nicht betroffen. 

Das raumordnerische Einvernehmen wurde hergestellt.

Aus Sicht der Belange der übrigen Behörden und TÖB ergeben sich keine 
Anforderungen, die sich auf die Grundzüge der Planinhalte auswirken würden.  

Unter Berücksichtigung der Bewertung der Stellungnahmen und der Einarbeitung 
der Belange wird der Entwurfsbeschluss durch die Gemeindevertretung gefasst 
und das Beteiligungsverfahren fortgeführt. 

Finanzielle Auswirkungen
 Es entstehen der Gemeinde keine Kosten. 
 

Anlage/n
1 d2021-07-09-TestorfSteinfort_2AeB1_KurzbegrPar13aI  (öffentlich)

2 d2022-03-15AbwVorentw2ÄB1Test-SteinfortI  (öffentlich)

3 d2022-03-15Kurzzusammenfassung2ÄB1Test-SteinfortI  (öffentlich)

4 d2022-03-15-Test-Steinfort_B1_2Ae_BG_BV-EntwurfI  (öffentlich)

5 d2022-03-15Test-Steinfort_B1_2Ae_BV-Entwurf_A3A4I  (öffentlich)

6 d2022-03-15Test-Steinfort_B1_2Ae_BV-Entwurf_A3A4I  (öffentlich)

7 d2022-03-15-Test-Steinfort_B1_2Ae_BG_BV-EntwurfII  (öffentlich)
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FRÜHZEITIGE UNTERRICHTUNG
DER ÖFFENTLICHKEIT
gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB

BEGRÜNDUNG

Quelle: www.gaia-mv.de
Übersicht  M 1 : 7.500

ZUR SATZUNG ÜBER DIE 2. ÄNDERUNG
DES BEBAUUNGSPLANES NR. 1

DER GEMEINDE TESTORF-STEINFORT
FÜR EINEN TEILBEREICH

SÜDWESTLICH DER KASTANIENALLEE
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Begründung zur Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Testorf-
im

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB

Planungsstand: Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB 1

Darstellung der Ziele und Zwecke der Planung

1. Gründe für die Aufstellung des Bebauungsplanes
Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat am 26.11.2020 den Antrag auf Einleitung eines
Bebauungsplanverfahrens gestellt. Auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 21.01.2021
wurde der Beschluss zur Einleitung eines Bauleitplanverfahrens gefasst.

Für die Grundstücke Gemarkung Rütinger Steinfort, Flur 1, Flurstück 351/1 und 351/2 wurde
eine Absicht zur konzeptionellen Überarbeitung dargestellt.

Die Zielsetzungen für das Grundstück bestehen in einer veränderten baulichen Ausnutzung.
Die Zielsetzungen bestehen in einem Dreiseithof. Eine umfassende Verdichtung ist nicht
vorgesehen. Es ist die Errichtung von Gebäuden in ortstypischer Bauweise vorgesehen. Eine
Änderung der Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes wäre jedoch notwendig.

Die Zahl der Wohnungen wird mit zwei als Obergrenze gesehen. Somit ist eine verträgliche
Einordnung möglich. Die Gebäude sollen behutsam in das Gelände eingefügt werden.
Hierzu liegt eine Vermessung vor.

Darüber hinaus ist auf dem Grundstück eine Hobby-Tierhaltung vorgesehen.

Die konzeptionellen Überlegungen sind entsprechend vorgetragen worden.  Für die
Diskussion und Beschlussfassung dienten Übersichtskarten.

Im Verfahren sollen die überbaubaren Flächen verändert werden und die Traufhöhen und
Firsthöhen angepasst werden; maßgeblich geht es darum, die Traufhöhen auch dem
Bestandsgebäude anzupassen. Das Bestandsgebäude hat Traufhöhen von 4,00 m bis 4,50
m. Die Firsthöhe von 9,50 m ist ausreichend. Eine ortstypische Bebauung ist vorgesehen.

Auf der Grundlage des Grundsatzbeschlusses wurde am 21.04.2021 der
Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit
und ausgewählter Behörden und TÖB im Verfahren nach § 13a BauGB gefasst.

2. Erforderlichkeit der Planung
Voraussetzung für die Umsetzung der Planungsziele ist die Aufstellung der 2. Änderung des
Bebauungsplanes. Ohne die Aufstellung der Änderung des Bebauungsplanes würde die
Planungsabsicht nicht umsetzbar sein; es würden die Festsetzungen im Rahmen der
Satzung über den Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Testorf-Steinfort in der
rechtskräftigen Fassung gelten.

3. Ziele und Zwecke der Planung
Es werden folgende Planungsziele verfolgt:

- Festsetzung der Art der allgemeinen Nutzung als allgemeines Wohngebiet nach § 4
BauNVO.

- Zulässigkeit der Nutzung inklusive Hobbytierhaltung.
- Festlegung der Trauhöhe mit 4,50 m.
- Anpassung der Grundfächenzahl an die beabsichtigten Ziele, mit 0,25.

4. Lage und Abgrenzung des Plangeltungsbereiches
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort fasste den Beschluss über die
Aufstellung der Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 für einen
Teilbereich an der Kastanienallee (Kastanienallee 8, Flurstücke 351/1 und 351/2).
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Begründung zur Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Testorf-
im

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB

Planungsstand: Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB 2

Der Plangeltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 für den Bereich an der
Kastanienallee wird begrenzt:

 im Nordosten:  durch die Kastanienallee,
 im Südosten: durch die Bebauung und Grundstück Kastanienallee 7,
 im Süden und

im Westen: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen,
 im Norden: durch ein anliegendes bebautes Grundstück, Kastanienallee 10.

5. Wahl des Planverfahrens
Es soll nach Abstimmung des Vorhabenträgers mit dem Bauamt kein vorhabenbezogener
Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB, sondern ein Angebotsbebauungsplan mit Projektbezug
aufgestellt werden.

Ein exakt definiertes, städtebaulich relevantes Vorhaben des Vorhabenträgers liegt nicht vor.
Die Objektplanung des Vorhabenträgers ist noch nicht fortgeschritten; es besteht derzeit eine
planerische Zielsetzung und auch ein bauliches Konzept. Die Gemeinde Testorf-Steinfort
nimmt die Planungsidee des Privaten zum Anlass zur Aufstellung der 2. Änderung des
Bebauungsplanes, da auch städtebauliche Interessen der Gemeinde Testorf-Steinfort
verfolgt werden, die in der Behebung des städtebaulichen Missstandes und der Aufwertung
der Grünfläche als Parkanlage bestehen. Die Anforderungen an den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB ermöglichen die Offenhaltung dieser Flexibilität nicht.

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes wird als Bebauungsplan der
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB
aufgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13
Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach
§ 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfügbar sind und von der zusammenfassenden Erklärung
abgesehen wird. § 4c ist nicht anzuwenden.

Die Gemeinde Testorf-Steinfort gelangt zu der Einschätzung, dass die Aufstellung der
vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 im Verfahren nach § 13a BauGB
geführt werden kann. Der Nachweis der Anwendbarkeit des Verfahrens der
Innenentwicklung wird nach den Kriterien, die für Umweltberichte gemäß § 2a BauGB in der
Begründung zu berücksichtigen sind, zusammenfassend geführt:
- Die Fläche des Plangebietes liegt innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 1 und gehört zum

Siedlungsbereiches des Ortsteils Testorf-Steinfort.
-   Der Bebauungsplan wird unter dem besonderen Gesichtspunkt der Nachverdichtung

einer Wohngebietsfläche im beschleunigten Verfahren aufgestellt (§ 13a Abs. 1 Satz 1
BauGB).

-  Das Plangebiet dient der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum.
-  Durch den vorliegenden Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet.

-  Der Plangeltungsbereich besitzt eine Gesamtfläche von 0,68 ha, die mit einer Größe von
0,32 ha als Wohngebiet festgesetzt werden; anstelle eines Kleinsiedlungsgebietes nun
als allgemeines Wohngebiet. Da die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der
Baunutzungsverordnung kleiner als 20.000 m² ist, muss gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
keine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB
genannten Kriterien vorgenommen werden. Es handelt sich um die Anwendung des
Verfahrens nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB.
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Begründung zur Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Testorf-
im

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB

Planungsstand: Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB 3

-  Kumulierende Bebauungspläne der Innenentwicklung, die in einem engen sachlichen,
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen, sind bei der Aufstellung des
vorliegenden Bebauungsplanes der Stadt Grevesmühlen nicht zu beachten.

-  Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass durch das Planvorhaben keine
entscheidungserheblichen, negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Ist bei der
Betrachtung der relevanten Kriterien nicht davon auszugehen, dass Beeinträchtigungen
vorliegen, kann von der Erstellung einer Umweltprüfung abgesehen werden.

-  Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten in
den Fällen des § 13a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB als i.S. des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine Ermittlung des Eingriffes und der
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen einer Eingriffs- und
Ausgleichsermittlung ist daher im Regelfall nicht erforderlich.

-  Eine Beeinträchtigung von den nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten
Schutzgütern ist nicht zu befürchten. Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes
liegt außerhalb der europäischen Schutzgebiete (Natura-2000). In der planrelevanten
Umgebung des Bebauungsplangebietes befinden sich keine Natura-2000-Gebiete.
Aufgrund der Nutzung und der Entfernung zu den Schutzgebieten bestehen keine
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Erhaltungszielen/ Schutzzwecken von
europäischen Natura 2000-Schutzgebieten.

-  Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von nationalen Schutzgebieten, wie Naturschutz-
oder Landschaftsschutzgebieten. Innerhalb der planrelevanten Umgebung des
Plangebietes sind ebenfalls keine nationalen Schutzgebiete vorhanden.

-  Innerhalb des Plangebietes ist Gehölzbestand vorhanden, der entsprechend beachtet
wird oder für den entsprechende Regelungen getroffen werden.

-  Bei Einhaltung des ordnungsgemäßen Umganges mit Betriebsmitteln können
baubedingte Risiken des Menschen durch Grundwasserverunreinigungen etc.
ausgeschlossen werden. Dazu gehören u.a. Vorkehrungen zum Schutz vor
Grundwasserverunreinigungen in der Bauzeit. Relevante Emissionen sind durch das
Vorhaben nicht zu erwarten.

-  Die Belange des § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) werden im Rahmen
der artenschutzrechtlichen Ausführungen berücksichtigt.

-  Es ist innerhalb des Plangebietes kein Baudenkmal vorhanden. Nach gegenwärtigem
Kenntnisstand ist im Plangebiet kein Bodendenkmal bekannt.

Aufgrund der Darlegungen gelangt die Gemeinde Testorf-Steinfort zu der Einschätzung,
dass das Verfahren nach § 13a BauGB anwendbar ist.

6. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planungen  Flächennutzungsplan
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Testorf-Steinfort ist hier eine
"Wohnbaufläche" (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) dargestellt. Die Entwicklung aus dem
Flächennutzungsplan der Gemeinde Testorf-Steinfort ist gegeben. Zudem ist eine
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage im Flächennutzungsplan dargestellt.

7. Städtebauliche Bestandsaufnahme
Planungsrechtliche Ausgangssituation
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes.
Die Zulässigkeit der beabsichtigten Vorhaben ist sowohl aus Sicht der Art der baulichen
Nutzung als auch aus Sicht der überbaubaren Grundstücksflächen nicht gegeben.
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Begründung zur Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Testorf-
im

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB

Planungsstand: Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB 4

Abbildung 1: Abgrenzung des Geltungsbereiches auf der rechtskräftigen Satzung

Abbildung 2: Städtebauliches Konzept

Mittlerweile ist das Nebengebäude innerhalb des allgemeines Wohngebietes vorgesehen.
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Begründung zur Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Testorf-
im

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB

Planungsstand: Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB 5

Abbildung 3: Städtebauliches Konzept auf dem Luftbild

Bebauungs- und Nutzungsstruktur
Das Grundstück ist mit dem ehemaligen Herrenhaus bebaut. Die Gebäude und Grundstücke
sind derzeit ungenutzt.

Verkehrliche Erschließung
Die verkehrliche Anbindung erfolgt über die Kastanienallee.

Sonstige Erschließung
Die Ver- und Entsorgung ist für das Grundstück derzeit über die vorhandenen
Bestandsanlagen gesichert (Anschlüsse an das bestehende Ver- und Entsorgungsnetz der
jeweiligen Medienträger).

ÖPNV-Anbindung
Das vorhandene Busnetz mit seinen Bushaltestellen ist zu nutzen.

Immissionen
Immissionen  Lärm und/ oder Gerüche  sind nicht bekannt.

Eigentumsverhältnisse
Die Fläche innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich im privaten Eigentum des
Vorhabenträgers.

8. Städtebauliches Konzept
Das städtebauliche Konzept sieht die Ersatzbebauung des ehemaligen Herrenhauses vor.
Es ist ein Dreiseithof vorgesehen, der abschnittsweise errichtet werden soll.
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Neben dem Wohnen dienenden Gebäuden sind auch Anlagen zur Hobbytierhaltung
vorgesehen.

9. Flächenbilanz
Mit dem Bebauungsplan wird eine Fläche von 0,68 ha beplant; der Anteil des allgemeinen
Wohngebietes nimmt 0,32 ha, Grünfläche den Anteil von 0,36 ha ein.

10. Auswirkungen der Planung
Unter Beachtung der planerischen Zielsetzungen ist es beabsichtigt, die Festsetzungen im
Wesentlichen wie folgt zu treffen:

- Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO anstelle eines Kleinsiedlungsgebietes,
- Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren

Grundstücksflächen im Hinblick auf eine kleinteilige Bebauung,
- Festsetzung zur Höhenentwicklung der geplanten Bebauung unter Berücksichtigung

der veränderten Traufhöhe von 4,50 m,
- Regelung der Erschließung,

Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat die Festsetzungen zum Bebauungsplan gesondert
erarbeitet. Die Überarbeitung der Festsetzungen ist umfassend erfolgt. Die Zahl der
Wohnungen wird mit maximal 2 festgelegt. Hobbytierhaltung soll zugelassen werden.

Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung
Mit der geplanten Nachverdichtung innerhalb des Siedlungsbereiches wird die Aufwertung
des vorhandenen Ortsteils erreicht.

Auswirkungen auf die Wirtschaft/ Bevölkerung
Innerhalb des Geltungsbereiches wird die planungsrechtliche Grundlage für Flächen zur
Deckung der Wohnraumversorgung geschaffen.

Auswirkungen auf ausgeübte und zulässige Nutzungen
Die Art der baulichen Nutzung wird unter Berücksichtigung der planrelevanten Umgebung
festgesetzt.

Auswirkungen auf Wohnfolgebedarfe
Aufgrund der geplanten Neubebauung werden maximal 2 Wohneinheiten vorbereitet.
Auswirkungen auf Wohnfolgebedarfe sind als marginal zu werten.

Verkehrliche Auswirkungen
Aufgrund der vorliegenden Planung werden zusätzliche Wohnkapazitäten entstehen, die
zusätzlichen Verkehr mit sich bringen. Aufgrund der geringen Anzahl der Wohnkapazitäten
sind die verkehrlichen Auswirkungen jedoch als marginal zu bewerten.

Auswirkungen auf die Umwelt
Mit Grund und Boden wird sparsam umgegangen, da eine Nachverdichtung des
Innenbereiches vorgenommen wird und keine zusätzlichen Flächen für die bauliche Nutzung
in Anspruch genommen werden. Landwirtschaftlich genutzte Flächen oder Waldflächen
werden nicht in Anspruch genommen.
Der Baumbestand innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wird erhalten;
maßgeblich auf der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage. Für zu rodende
Bäume werden Ersatzpflanzungen vorgenommen und festgesetzt. Der Walnussbaum ist
nach Wertung durch einen entsprechend zugelassenen Baumpfleger nicht bruchsicher und
soll deshalb ersetzt werden.
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Planungsstand: Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB 7

Kosten
Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Aufstellung der 2. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 1 entstehen, werden durch den Vorhabenträger übernommen.

Aufgestellt für die Gemeinde Testorf-Steinfort durch das:

Planungsbüro Mahnel
Rudolf-Breitscheid-Straße 11
23936 Grevesmühlen
Telefon 0 38 81 / 71 05  0
Telefax 0 38 81 / 71 05  50
mahnel@pbm-mahnel.de
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Testorf-Steinfort über einen
Teilbereich des Gebietes „Am Park“ südwestlich der Kastanienallee
Hier: Kurzzusammenfassung zu weitergehenden Stellungnahmen

Stellungnehmende Behörde
und Stelle

Inhalt

1

Vorblatt für weiterreichende Stellungnahmen, die nicht tabellarisch ausgewertet werden.

II. 3
Staatliches Amt für
Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg

- Auf die genehmigte Anlage zum Halten und zur
Aufzucht von Rindern und zur Gülleanlage wird
verwiesen. Diese findet sich auf der anderen Seite
des Ortes.

II.4
Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie M-V

- Keine Hinweise und Anregungen durch das LUNG.

II.5
Bergamt Stralsund - Keine Belange.

II.6
Straßenbaumt Schwerin - Keine Belange.

II.13
Zweckverband Grevesmühlen - Die Anforderungen an die Trinkwasserversorgung,

Löschwasserversorgung (zusätzlich durch Teich),
Schmutzwasserentsorgung und
Niederschlagswasserbeseitigung durch
Rückhaltemöglichkeiten werden beachtet.

II.15
Hanse Gas GmbH - Leitungen der Hanse Gas befinden sich außerhalb

des Plangebietes im öffentlichen Bereich.

II.16
50 Hertz Transmission GmbH - Keine Belange zu beachten.

II.17
GDMcom GmbH - Keine Belange, die das Planvorhaben berühren.

II.17a
BIL Leitungsauskunft - Keine Belange, die das Planvorhaben berühren.

II.19
Forstamt Grevesmühlen - Das forstrechtliche Einvernehmen wird erteilt. Somit

keine weiteren Belange zu beachten.

II.20
Wasser- und Bodenverband
Stepenitz-Maurine

- Es werden keine grundsätzlichen Belange
vorgetragen.

II.22
Bundesamt für Infrastruktur,
Umweltschutz und

- Es sind keine Belange, die auf die Planung wirken.
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Testorf-Steinfort über einen
Teilbereich des Gebietes „Am Park“ südwestlich der Kastanienallee
Hier: Kurzzusammenfassung zu weitergehenden Stellungnahmen

Stellungnehmende Behörde
und Stelle

Inhalt

2

Dienstleistungen der Bundeswehr

II.23
Deutscher Wetterdienst - Allgemeine Ausführungen.

II.24
Hauptzollamt Stralsund - Keine Belange, die für den B-Plan relevant sind.

II. 25
Landesamt für innere Verwaltung
M-V

- Keine Vorgaben für die Planung.

II.26
Landesamt für zentrale Aufgaben
und Technik der Polizei, Brand-
und Katastrophenschutz M-V

- Allgemeine Ausführungen, die ohnehin zu beachten
sind.

II.28
Stadt Grevesmühlen - Die Löschwasserbereitstellung aus dem Teich ist

gesichert.

II.32
Landesanglerverband - Es handelt sich um eine Nachnutzung. Umfassende

Ausgleichsmaßnahmen durch flächenhafte Eingriffe
sind nicht erforderlich.

Aufgestellt für die Diskussion:

Dipl.-Ing. R. Mahnel
Planungsbüro Mahnel
Rudolf-Breitscheid-Straße 11
23936 Grevesmühlen
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de
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Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf März 2022 1

Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Testorf-

Vorbemerkung:

Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat am 21.04.2021 den Beschluss über die Aufstellung der

südwestlich der Kastanienalle gefasst.

Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat das Planverfahren mit der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit vom 08. September 2021 bis einschließlich 08. Oktober 2021 und der Behörden
und TÖB mit Schreiben vom 20.09.2021 durchgeführt.

Im Ergebnis ergeben sich Belange, die in der Planbearbeitung zu berücksichtigen sind.
Diese werden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung in der Begründung berücksichtigt.

Die Zielsetzungen der Gemeinde werden umfassend begründet.

Anlage:
Kurzerläuterung und Begründung
(Planungsstand: 21. April 2021 frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3
Satz 1 Nr. 2 BauGB)
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